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Gemeinde Dassendorf

Beschlussvorlage
03/049/2018 AZ:

04.05.2018

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Amt IV.0 - Bauamt

1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7d "Kreuzhornweg" 
für das Gebiet: "Südlich des Bornwegs, westlich des Wendelwegs 
sowie die Straßen Querweg, Südweg, Kreuzhornweg und Mittelweg"
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 u. § 4 Abs. 2 
BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
29.05.2018 Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf Entscheidung

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Dassendorf hat in ihrer Sitzung am 25.04.2018 den 
Aufstellungsbeschluss für die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7d 
„Kreuzhornweg“ gefasst. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, das Bauleitplanverfahren nach § 13 BauGB 
durchzuführen und gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeigen Unterrichtung und 
der Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB abzusehen. 
Des Weiteren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung abgesehen. 

Finanzielle Auswirkungen:
-keine-

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7d „Kreuzhornweg“ 
für das Gebiet: „Südlich des Bornwegs, westlich des Wendelwegs sowie die Straßen 
Querweg, Südweg, Kreuzhornweg und Mittelweg“ und die Begründung werden in der 
vorliegenden Fassung gebilligt. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
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Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind 
der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach 
§ 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:
Anlage 1: 1. vereinfachte Änderung des B-Plans 7d – Satzungsentwurf
Anlage 2: 1. vereinfachte Änderung des B-Plans 7d – Begründung

Datum: Unterschrift:


